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	  Ziel der Werkrealschule ist die Mittlere Reife nach sechs Schuljahren. Wer bereits nach der Klasse 9 die Schule verlassen 
und zum Beispiel eine Ausbildung beginnen will, legt die Hauptschulabschlussprüfung ab. Ist das Bestehen gefährdet, gibt es 
weiterhin die Möglichkeiten, eine Kooperationsklasse Hauptschule–Berufliche Schule zu besuchen.

Der Abschluss
05

Di  e  Mi  t t l e r e  R e i f e 

Die Mittlere Reife ist der Regelabschluss an der Werk
realschule. Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Bil-
dungsempfehlung für das zehnte Schuljahr erhalten oder 
bestimmte Voraussetzungen bei der Hauptschulabschluss-
prüfung erfüllen, können die Mittlere Reife durch Bestehen 
der Abschlussprüfung erwerben. 

Der Abschluss der Werkrealschule hat eine eigenständige 
Qualität. Denn durch das berufsbezogene Profil der Schule, 
die Kooperation mit der zweijährigen Berufsfachschule und 
die Wahlpflichtfächer werden berufsfachliche und berufs-
praktische Kompetenzen besonders herausgebildet. Der 
Werkrealschulabschluss ist dem mittleren Bildungsabschluss 
anderer Schularten gleichwertig.

Di  e  B i l d u n g s e m p f e h l u n g 

Für den Übergang nach Klasse 10 erhalten Neuntklässler 
am Ende des ersten Halbjahres eine Bildungsempfehlung. 
Über die Aufnahme in Klasse 10 entscheidet die Klassen-
konferenz. Bedingung ist ein befriedigender Durchschnitt 
(3,0) in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und 
dem Wahlpflichtfach. Keine dieser Noten darf schlechter 
als „ausreichend“ sein.

Eine Bildungsempfehlung kann aber auch gegeben werden, 
wenn die Klassenkonferenz trotz Nichterreichen der geforder-
ten Noten zu dem Schluss kommt, dass einzelne Schülerin-
nen oder Schüler aufgrund ihres Lern- und Arbeitsverhaltens 
und ihrer Ergebnisse in den übrigen Fächern voraussichtlich 
den Anforderungen des zehnten Schuljahres gewachsen sind. 
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Schülerinnen und Schüler mit einer Bildungsempfehlung 
nehmen verpflichtend an der dezentralen mündlichen 
Sprachprüfung Englisch und an einer themenorientierten 
Projektprüfung teil. Außerdem schreiben sie die schriftli-
chen Prüfungen zum Hauptschulabschluss in den Fächern 
Deutsch und Mathematik mit. Diese beiden Noten werden 
wie eine Klassenarbeit gewertet.

Schülerinnen und Schüler, die keine Bildungsempfehlung 
erhalten, nehmen an der Prüfung zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses teil. Wenn sie dabei die für eine Bildungs-
empfehlung erforderlichen Noten erreichen, können auch sie 
in Klasse 10 versetzt werden und die Mittlere Reife machen.

Di  e  Ab  s c h l u s s p r ü f u n g  

DER    W ER  K REALSCHULE          

Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen Prüfung, 
der dezentralen mündlichen Sprachprüfung in Englisch, der 
mündlich-praktischen Prüfung und gegebenenfalls einer 
mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung umfasst die 
Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch an der allgemein 
bildenden Schule und das Fach Berufsfachliche Kompetenz 
an der beruflichen Schule. Die Aufgaben dazu stammen über-
wiegend aus den Stoffgebieten der Klasse 10 der Werkreal-
schule und dem ersten Jahr der zweijährigen Berufsfachschule. 
Bei der Prüfung sind eine oder mehrere Aufgaben – vom Kul-
tusministerium landeseinheitlich gestellt – zu bearbeiten. Die 
Bearbeitungszeit beträgt in Deutsch und Mathematik 240, in 
Englisch und Berufsfachlicher Kompetenz 120 Minuten.

Der dezentrale Prüfungsteil „Hör-, Hör-/Sehverstehen, Spre-
chen und Sprachmittlung“ im Fach Englisch findet vor der 
schriftlichen Prüfung an der Werkrealschule statt. Er besteht 
aus verschiedenen Aufgaben, für die das Kultusministerium 
zentrale Prüfungsmaßstäbe vorgibt.

Im Fach Berufspraktische Kompetenz erfolgt eine mündlich-
praktische Prüfung. Auf Antrag der Schülerin oder des Schü-
lers findet in den Fächern der schriftlichen Prüfung eine 
mündliche Prüfung statt.

D e r  H a u p t s c h u l a b s c h l u s s 

Wer die Werkrealschule nach Klasse 9 verlassen muss oder 
dies freiwillig tun will, kann auch künftig die Hauptschul
abschlussprüfung ablegen. Mit dem Hauptschulabschluss 
kann man eine Berufsausbildung beginnen, das Berufsein-
stiegsjahr besuchen oder – bei Vorliegen der entsprechenden 
Noten – in die zweijährige Berufsfachschule überwechseln. 

Die Abschlussprüfung besteht aus den schriftlichen Prüfun-
gen, der dezentralen mündlichen Sprachprüfung in Englisch, 
der themenorientierten Projektprüfung und den mündlichen 
Prüfungen. Die schriftlichen Prüfungen gibt es in Deutsch, 
Mathematik und Englisch (außer es wurde am Ende des ers-
ten Schulhalbjahrs der Klasse 9 abgewählt). Die Prüfungs-
aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
werden überwiegend aus dem Stoffgebiet der Klassen 7 bis 9 
der Werkrealschule entnommen und vom Kultusministerium 
landeseinheitlich gestellt.

Die Bearbeitungszeit für die Prüfungsaufgaben beträgt in 
Englisch 90 und in Deutsch und Mathematik 135 Minuten. 
Der dezentrale Prüfungsteil „Sprechen und Sprachmitt-
lung“ in Englisch findet vor der schriftlichen Prüfung statt. 
Für die Aufgaben gibt das Kultusministerium zentrale 
Prüfungsmaßstäbe vor. Für die themenorientierte Projekt-
prüfung muss ein Projekt vorbereitet, über mindestens 
16 Unterrichtsstunden durchgeführt und zum Abschluss 
präsentiert werden. Mündliche Prüfungen gibt es auf An-
trag der Schülerin oder des Schülers in allen Fächern der  
schriftlichen Prüfung.
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Übergänge und Anschlüsse
06

	  Die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule 
können mit ihrer Mittleren Reife eine Berufsausbildung 
beginnen oder sich in beruflichen Vollzeitbildungsgängen 
weiterqualifizieren und Bildungsabschlüsse bis zur Fach-
hochschulreife oder zum Abitur erwerben.

Üb  e r g ä n g e  v o n  d e r  H a u p t -  z u r 

W e r k r e a l s c h u l e 

Da die Hauptschulen sich inhaltlich an das Konzept der Werk
realschule anpassen müssen, ist ein Wechsel von der Haupt-
schule an die Werkrealschule in jeder Klassenstufe möglich.

A n s c h l ü s s e  n a c h  K l a s s e  9

Wer die Werkrealschule nach der neunten Klasse verlassen 
möchte, kann wie bisher die Hauptschulabschlussprüfung 
ablegen. Bei Vorliegen der erforderlichen Noten kann dann 
die zweijährige Berufsfachschule besucht werden. Wer kei-
nen Ausbildungsvertrag bekommt, wechselt auch künftig 
ins Berufseinstiegsjahr.

A n s c h l ü s s e  n a c h  K l a s s e  1 0

Im Anschluss an die zehnte Klasse der Werkrealschule können 
Schülerinnen und Schüler eine Berufsausbildung beginnen, 
das zweite Jahr der zweijährigen Berufsfachschule besuchen, 
auf ein Berufskolleg oder unter bestimmten Voraussetzungen 
auf ein Berufliches Gymnasium wechseln. Dort können sie 
Bildungsabschlüsse bis zur Fachhochschulreife oder zum 
Abitur erwerben.
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Häufig gestellte Fragen
07

Ei  n f ü h r u n g

Wann wird die Werkrealschule eingeführt?

Die Werkrealschule wird mit dem Schuljahr 2010/2011 beginnend mit 
den Klassen 5 bis 8 eingeführt. Die ersten Schülerinnen und Schüler 
der Werkrealschule werden damit am Ende des Schuljahres 2012/2013 
die Mittlere Reife erwerben können.

Üb  e r g a n g s v e r f a h r e n

Was ändert sich in der Grundschule am Übergangsverfahren?

Es bleibt wie bisher. Die Empfehlung lautet Werkrealschule–Haupt-
schule, Realschule oder Gymnasium.

Mi  t t l e r e  R e i f e

Ist der Werkrealschulabschluss dem der Realschule gleichgestellt?

Ja, beide Abschlüsse sind gleichwertig.

S c h u l b e z i r k

Besteht eine Bindung an Schulbezirke?

Nein, es sei denn, der Schulträger legt einen Schulbezirk fest. Diese 
Festlegung tritt spätestens am 31. Juli 2016 außer Kraft. Von einer 
Hauptschule kann auch dann auf eine Werkrealschule gewechselt 
werden, wenn der Schulträger für sie einen Schulbezirk festgelegt hat.

g a n z ta g s s c h u l e

Können Werkrealschulen Ganztagsschulen werden?

Ja, wenn ein Konzept vorliegt.

s c h l i e s s u n g  v o n  h a u p t s c h u l e n

Werden Hauptschulen geschlossen?

Gegen den Willen des Schulträgers wird keine Hauptschule geschlossen. 

p r ü f u n g

Wann findet die Abschlussprüfung statt?

Die Abschlussprüfung zum Erwerb der Mittleren Reife findet nach 
Klasse 10 statt. Nach Klasse 9 kann die Hauptschulabschlussprüfung 
abgelegt werden.

W a h l p f l i c h t f ä c h e r

Wie heißen die zweistündigen Wahlpflichtfächer in Klasse 8 und 9?

Sie heißen: „Natur und Technik“, „Wirtschaft und Informationstechnik“ 
und „Gesundheit und Soziales.“

I n h a lt  w a h l p f l i c h t f ä c h e r

Werden die Wahlpflichtfächer inhaltlich mit der Ausrichtung der 
zweijährigen Berufsfachschule abgestimmt?

Ja, „Natur und Technik“ mit der gewerblich-technischen Berufsfach
schule, „Wirtschaft und Informationstechnik“ mit der kaufmännischen 
Berufsfachschule und „Gesundheit und Soziales“ mit der Berufsfach-
schule „Ernährung und Gesundheit“.

E r h a lt  bi  s h e r i g e r  1 0 .  k l a s s e n

Werden bisherige Standortschulen mit freiwilligem zehntem Schuljahr 
Werkrealschulen?

Einzügige Hauptschulen mit bestehendem freiwilligem zehntem 
Schuljahr können unter Anpassung an das neue Konzept auf Antrag 
Werkrealschule werden, wenn eine Mindestschülerzahl von derzeit 
16 Schülerinnen und Schülern in Klasse 10 erreicht wird.

B i l d u n g s p l a n  

w e r k r e a l s c h u l e / H a u p t s c h u l e

Gibt es für die Werkrealschule einen anderen Bildungsplan als für 
die Hauptschule?

Nein, da ein Wechsel am Ende jeder Klassenstufe möglich sein muss, 
gilt der Bildungsplan der Werkrealschulen auch für die Hauptschulen. 

L e h r e r f o r t bi  l d u n g

Erhalten Lehrkräfte Hilfen für den Unterricht in der Werkrealschule?

Ja, es werden Multiplikatoren für die Wahlpflichtfächer ausgebildet 
sowie für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch und die 
Fächerverbünde „Welt–Zeit–Gesellschaft“ (WZG) und „Musik–Sport–
Gestalten“ (MSG). Diese Multiplikatoren bilden auf regionaler  
Ebene Lehrkräfte fort. Für die beruflichen Schulen finden ebenfalls 
Lehrerfortbildungen zur Einführung des Kooperationsmodells statt. 
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